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 Veröffentlicht am 14.01.1970

Norm

ZPO §235 C

Rechtssatz

Stützt sich der ursprünglich von der Klägerin (Versicherungsgesellschaft) erhobene Leistungsanspruch lediglich auf die

für die Regreßp9icht der Beklagten (§ 158 f VersVG) bestimmenden Tatsachen, ist hingegen für das geänderte

Klagebegehren (im Sinne der §§ 9, 10 EO) die Tatsache bestimmend, daß die Beklagte auf Grund rechtskräftiger

Entscheidungen zur Zahlung des eingeklagten Betrages an die Geschädigte verp9ichtet und der urteilsmäßig

festgestellte Anspruch auf die Klägerin übergegangen ist, dann liegt eine Klagsänderung vor.
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